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Sehr geehrte Damen und Herren, 
anbei erhalten Sie die Teilstellungnahme der Abteilung Bodendenkmalpflege; die 
Teilstellungnahme der Abt. Bau- und Kunstdenkmalpflege geht Ihnen ggf. 
gesondert zu. 

Zu oben genanntem Vorhaben erhalten Sie aus Sicht des Landesamtes für 
Denkmalpflege und Archäologie (LDA) folgende fachliche Stellungnahme zu 
archäologischen Belangen:  
Im Bereich des geplanten Vorhabens befinden sich gemäß § 2 DenkmSchG LSA 
archäologische Kulturdenkmale (Siedlungen: Ur- und Frühgeschichte, 
Neolithikum, Bronzezeit, vorrömische Eisenzeit, römische Kaiserzeit, 
Völkerwanderungszeit, Mittelalter, frühe Neuzeit; Befestigung: Bronzezeit, 
vorrömische Eisenzeit, Mittelalter; Bestattungen: vorrömische Eisenzeit; 
Wasserwirtschaft: frühe Neuzeit). 
Im Umfeld des geplanten Vorhabens befinden sich gemäß § 2 DenkmSchG LSA 
archäologische Kulturdenkmale (Siedlungen: Ur- und Frühgeschichte, 
Neolithikum, vorrömische Eisenzeit, Mittelalter, frühe Neuzeit; Fundstellen: 
Neolithikum; Körperbestattungen: Mittelalter; Grabhügel: undatiert); zur 
Ausdehnung vgl. Anlage. 
 
Das Gebiet der Stadt Quedlinburg und das Umfeld der Stadt weisen seit der 
frühesten Sesshaftwerdung der Menschheit in der Jungsteinzeit archäologische 
Relikte auf; auch im Betrachtungsraum sind entsprechende Fundstellen bekannt. 
Das Vorhabensgebiet liegt nordwestlich der Welterbestadt Quedlinburg, südlich 
der heutigen BAB 36. Das Gebiet befindet sich dabei auf einer nördlichen Flanke 
des Quedlinburger Schmalsattels. Dieser heute erodierte Höhenzug, von dem 
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sich nur die aus härterem Material bestehenden Flanken erhalten haben, ist als 
siedlungsgünstige Lage anzusprechen. Die Erhöhungen hatten bis in das 
Mittelalter hinein auch eine strategische Bedeutung. Der südlich des 
Vorhabensgebiets liegende Zapfenbach gab Zugang zu Wasser. Im 
Vorhabensgebiet selbst ist Lössboden anstehend. Das Nordharzvorland mit 
seinen fruchtbaren Böden gehört zum sogenannten Altsiedelland, in dem bereits 
seit ca. 5.500 v. Chr. Ackerbau betrieben wurde. 
Diese siedlungsgünstige Lage wurde immer wieder für Siedlungen und 
Bestattungen aufgesucht. Dementsprechend finden sich im Areal und dem 
Umfeld zahlreiche Siedlungsreste und Bestattungsplätze (s.o.). 
Durch den Bau der B6n, der heutigen BAB 36 bedingt, fanden im Umfeld des 
Vorhabensgebiets mehrfach Ausgrabungen des LDA statt. Hier wurden mehrere 
Siedlungen aus verschiedenen Perioden aufgedeckt, die sicher auch bis in das 
Vorhabensgebbiet reichen (s.o.). Das öffentliche Interesse ist gegeben. Die 
weitere Erfassung dieser Siedlungen hat für die Besiedlungsgeschichte einen 
sehr hohen Stellenwert. Da Bestattungsplätze immer in der Nähe von Siedlungen 
lagen, ist es möglich, dass sich diese auch im Vorhabensgebiet befinden können. 
Die Erfassung von Siedlungen und zugehörigen Bestattungsarealen hat für die 
Landesgeschichte eine hohe Bedeutung. Auch die mittelalterliche Wüstung 
„Groß Sallersleben“ reicht bis in das Vorhabensgebiet. Im Nahbereich solcher 
Siedlungen ist mit infrastrukturellen Hinterlassenschaften, wie Altwegen, 
Altfluren, aber auch Friedhöfen zu rechnen.  
Im Umfeld des Vorhabensgebiets liegen weitere Siedlungen und zudem auch 
Bestattungsplätze. Hervorzuheben ist hier, der noch obertägig erhaltene 
Grabhügel „Luftenberg“. Im Umfeld solcher Bestattungsplätze befinden sich 
zumeist weitere Bestattungen, die auch über den Nahbereich um den Grabhügel 
hinausgehen können.  
Während der Arbeiten an der Trasse der BAB 36 kamen nordöstlich des 
Vorhabensgebiets ein Gräberfeld der frühbbronzezeitlichen Aunjetitzer Kultur 
und zugehörige Siedlungsstrukturen zu Tage. Hier fanden sich auch 
Siedlungsreste der vorrömischen Eisenzeit. Eine weitere Siedlung der 
vorrömischen Eisenzeit lag östlich des Vorhabensgebiets 
Ebenfalls in die Eisenzeit gehört auch eine Ringgrabenanlage, die sich westlich 
des Vorhabensgebiets befand. Hier und auch im Umfeld sind zahlreiche 
Siedlungsbefunde aufgedeckt worden. Im Nahbereich um eine solche Anlage ist 
mit weiteren Befunden zu rechnen, deren Erfassung von hoher wissenschaftlich-
gesellschaftlicher Bedeutung ist. 
Die Gesamtbetrachtung der vorrömischen Eisenzeit im Vorhabensgebiet und 
dem unmittelbaren Umfeld, lässt auf eine dichte besiedelte Kulturlandschaft 
schließen, die so in ihrer Kompaktheit eine hohe Bedeutung besitzt. Da in der 
bisherigen Erfassung die eisenzeitlichen Gräberfelder unterrespräsentiert sind, 
ist es möglich, dass sich solche auch im Vorhabensgebiet befinden. Die 
Betrachtung von Siedlungs- und Grabbefunden in ihrer Gesamtheit lässt 
Rückschlüsse auf Lebens- und Glaubenswelten zu, die von hohem 
wissenschaftlich-gesellschaftlichem Wert sind.  
 
Aus Sicht der archäologischen Denkmalpflege bestehen insgesamt aufgrund der 
topographischen Situation und der naturräumlichen Gegebenheiten (Bodenquali-
tät, Gewässernetz, klimatische Bedingungen) sowie aufgrund analoger Gege-
benheiten vergleichbarer Siedlungsregionen begründete Anhaltspunkte (vgl. § 
14 (2) DenkmSchG LSA), dass bei Bodeneingriffen bislang unbekannte Boden-
denkmale entdeckt werden. Denn zahlreiche Beobachtungen haben innerhalb 
der letzten Jahre gezeigt, dass uns aus Luftbildbefunden, Lesefunden etc. nicht 
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alle archäologischen Kulturdenkmale bekannt sind und nicht bekannt sein 
können; vielmehr werden diese oftmals erst bei invasiven Eingriffen erkannt. 
 
Gemäß § 2 in Verb. mit § 18 (1) DenkmschG LSA entsteht ein Denkmal ipso iure 
und nicht durch einen Verwaltungsakt. Alle Kulturdenkmale genießen gemäß § 
14 (1) und § 14 (2) Gleichbehandlung. 
O. g. Baumaßnahme (PV-Anlage in Leichtbauständerbauweise) führt zu Eingrif-
fen, Veränderungen und Beeinträchtigungen der Kulturdenkmale. Gemäß § 1 
und § 9 DenkmSchG LSA sind archäologische Kulturdenkmale im Sinne des 
DenkmSchG LSA zu schützen, zu erhalten und zu pflegen (substanzielle Primär-
erhaltungspflicht). Hierbei erstreckt sich der Schutz auf die gesamte Substanz 
des Kulturdenkmales einschließlich seiner Umgebung, soweit dies für die Erhal-
tung, Wirkung, Erschließung und die wissenschaftliche Forschung von Bedeu-
tung ist. 
Die denkmalrechtliche Genehmigung ist ein mitwirkungsbedürftiger Verwaltungs-
akt. Liegen begründete Anhaltspunkte vor, dass bei Erdeingriffen archäologische 
Kulturdenkmale verändert werden, kann ein repräsentatives Dokumentationsver-
fahren mit Ziel zur Qualifizierung und Quantifizierung der archäologischen Evi-
denz innerhalb des eingegrenzten Planungsgebietes zuzüglich begründeter An-
haltspunkte für Kulturdenkmale dazu dienen, das Versagen einer Genehmigung 
abzuwenden. Dieser Schritt kann der Genehmigung vorgelagert oder von dieser 
umfasst sein.  
Um die Grundlage für eine denkmalrechtliche Genehmigung (Art und Weise 
der Errichtung) zu schaffen und die Vorgaben für die Dokumentation zu 
ermöglichen, muss aus facharchäologischer Sicht den Baumaßnahmen ein 
fachgerechtes und repräsentatives Dokumentationsverfahren zur 
Qualifizierung und Quantifizierung der archäologischen Evidenz 
(Magnetometerprospektion im Bereich der Modultische mit 
Bodenaufschlüssen für Referenzdokumentation sowie ein 1. 
Dokumentationsabschnitt mit Oberbodenabnahme in einem repräsen-
tativen Raster im Bereich von Zuwegungen, Trafostationen, etc.) vorge-
schaltet werden.  
Die Kosten der durch das LDA LSA durchzuführenden Dokumentation zur 
Qualifizierung und Quantifizierung der archäologischen Evidenz fallen gem. 
DenkmSchG LSA und in ständiger Rechtsprechung des OVG LSA nicht in die 
Prüfung der Zumutbarkeit, da sie der Herstellung der Genehmigungsfähigkeit 
dienen (vgl. OVG LSA  2 L 154/10 Rdnr. 64); also dem Antragsteller dazu dient, 
die begehrte Genehmigung zu erhalten.  
Im Anschluss ist zu prüfen, in welcher Art und Weise der Errichtung aus 
facharchäologischer Sicht zugestimmt werden kann – möglicherweise 
unter der Bedingung, dass entsprechend § 14 (9) eine fachgerechte 
archäologische Dokumentation nach den derzeitig gültigen Standards des 
LDA LSA durchgeführt wird (Sekundärerhaltung) oder aber in Teilbereichen 
die Ständerleichtbauweise zugunsten einer noninvasiven Bauweise 
verändert wird. So ist eine dem Kulturdenkmal angemessene Art und Weise 
der Errichtung gewährleistet.  
 
Bei Bodeneingriffen für interne Verkabelungen, Zuleitungen, Zaunsetzun-
gen etc. wird gem. § 14 (9) DenkmSchG LSA eine baubegleitende archäolo-
gische Dokumentation erforderlich. 
Die Dokumentation ist gem. § 5 Abs. 2 DenkmSchG LSA durch das LDA LSA 
durchzuführen. Die Ausführungen zur erforderlichen archäologischen Dokumen-
tation (Geländearbeit mit Vor- und Nachbereitung, restauratorischer Sicherung, 
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Inventarisierung) sind in Form einer schriftlichen Vereinbarung zwischen 
Bauherrn und LDA LSA abzustimmen. Dabei gilt für die Kostentragungspflicht 
entsprechend DenkmSchG das Verursacherprinzip; siehe auch Hinweise zu den 
Erläuterungen und Verwaltungsvorschriften zum Denkmalschutzgesetz des 
Landes Sachsen-Anhalt (Bek. der StK vom 14.5.2021 – 63.57704 in MBl. LSA, 
329) zu § 14 Abs. 9. Die Vereinbarung ist in Kopie der unteren Denkmalschutz-
behörde unverzüglich nach Unterzeichnung, jedoch spätestens mit der Baube-
ginnanzeige zu überreichen. Art, Dauer und Umfang der Dokumentation sind 
rechtzeitig mindestens 12 Wochen im Vorfeld der Maßnahme mit dem LDA ver-
bindlich abzustimmen. 
 
Bitte betrachten Sie dieses Schreiben als Information, nicht als 
verwaltungsrechtlichen Bescheid. Ein Antrag auf denkmalrechtliche 
Genehmigung ist ggf. bei der zuständigen Denkmalschutzbehörde einzureichen. 

 
Als Ansprechpartner für Belange der archäologischen Bodendenkmalpflege steht 
Ihnen Herr Kühlborn zur Verfügung, Tel.: 0345/5247-414; Fax: 0345/5247-460; 
Email: mkuehlborn@lda.stk.sachsen-anhalt.de. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
im Auftrag 
 
 
Marc Kühlborn M.A. 
 

Anlage: - Kartierung der archäologischen Kulturdenkmale (Stand Februar 2024) 

Verteiler: - z. d. A. 

 - Lkr. Harz UDB (per E-Mail) 

 - R. 44.2 (per E-Mail) 

 - ipb Ingenieurbüro für Bauplanung und Beratung GmbH 
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Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 69 "Solarpark Luftenberge" der Welterbe-

stadt Quedlinburg 

Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 

BauGB zum Vorentwurf mit Begründung, Umweltprüfung und Kampfmittelvorerkun-

dung 

hier: Stellungnahme 

 

Sehr geehrter Herr Dr. Blosfeld, 

bezugnehmend auf Ihr Schreiben vom 11.12.2023, hier eingegangen am 12.12.2023, 

nimmt die Autobahn GmbH des Bundes als Beliehene mit den Aufgaben der Straßen-

baulast der Bundesautobahn (BAB) A 36 - nach interner Beteiligung des Fernstraßen-

Bundesamtes - im Rahmen der Beteiligung zum Vorentwurf des Vorhabenbezogenen 
Bebauungsplans Nr. 69 "Solarpark Luftenberge" der Welterbestadt Quedlinburg wie 

folgt Stellung: 

 

Der Geltungsbereich des o. g. vorhabenbezogenen Bebauungsplans betrifft die Bunde-

sautobahn A 36 in Richtungsfahrbahn Kreuz Bernburg ca. zwischen Betriebs-km 79,8 

und 80,4. 

 

1. 

Aktuelle Ausbauplanungen werden durch das Vorhaben nicht berührt. 

 
2. 

Folgende externe landschaftspflegerische Maßnahmen der Autobahn GmbH sind je-

doch mittelbar betroffen: 

 

Angrenzend zum Geltungsbereich des Vorentwurfs des vorhabenbezogenen Bebau-

ungsplans befinden sich nördlich die Maßnahmen G1 und G4 sowie südlich die Maß-

nahme E2. An der K 1360 befindet sich die Maßnahme G2. Die zugehörigen Maßnah-

menblätter sind in der Anlage beigefügt. 

Die Autobahn GmbH des Bundes · Magdeburger Str. 51 · 06112 Halle (Saale) 

per E-Mail: info@ipb-thale.de 
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GmbH 

Musestieg 28 

06502 Thale 

 

Die Autobahn GmbH  

des Bundes 

Niederlassung Ost 

Magdeburger Str. 51 

06112 Halle (Saale) 

T: +49 345 940 997 00 

F: +49 345 940 997 02 

E: ost@autobahn.de  

www.autobahn.de 

Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom Unser Zeichen, unsere Nachricht vom Name, Durchwahl Datum 

2023-007.00 bl-wi, 

11.12.2023 

NLO-HAL-SRa/024/36/79,8-

80,4 

Sylvia Randt, -601 05.02.2024 

mailto:info@ipb-thale.de
mailto:ost@autobahn.de
http://www.autobahn.de/


 

 

2  

  

Diese Maßnahmen dürfen nicht beeinträchtigt werden. Es wird darauf hingewiesen, 

dass sich auf den angrenzenden Flächen Gehölzstrukturen befinden. Gehölzstrukturen 

(Hecken und Feldgehölze, Bäume) stellen gesetzlich geschützte Biotope gemäß 
§ 30 BNatSchG i. V. m. § 22 Abs. 1 Nr. 8 NatSchG LSA dar. Dies gilt auch wenn diese noch 

nicht in das Naturschutzregister gemäß § 18 Abs. 1 NatSchG LSA aufgenommen wurden. 

Gemäß § 30 Abs. 2 BNatschG sind Handlungen, die zu einer Zerstörung oder einer sons-

tigen erheblichen Beeinträchtigung des Biotops führen können, verboten. 

 

3. 

Folgende Einwendungen und Auflagen sind im Übrigen zu beachten: 

 

Die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs auf der Bundesautobahn darf zu keinem 
Zeitpunkt gefährdet oder beeinträchtigt werden. Dies betrifft auch Immissionsbelastun-

gen wie Staub, Lärm, Erschütterungen oder Blendungen. Eventuell vorgesehene Be-

leuchtung ist so anzubringen, dass eine Blendwirkung auf Verkehrsteilnehmer der Bun-

desautobahn ausgeschlossen ist. Für die Ausbildung der Fassaden sind keine metallisch 

glänzenden, grelle oder reflektierende Materialien oder Anstriche zu verwenden. Bei 

der Bauausführung ist sicherzustellen, dass in Abhängigkeit von den Witterungsverhält-

nissen kein Gefährdungspotential für den fließenden Verkehr durch starke Staubent-

wicklung entsteht. Auch die Verschmutzung der Fahrbahnen der BAB durch Staub ist 

durch geeignete Maßnahmen auszuschließen. 
 
Einrichtungen der Bundesautobahn, wie z.B. Entwässerungs- oder Fernmeldeanlagen, 

dürfen nicht beeinflusst, beeinträchtigt oder mitbenutzt werden. Sämtliche Medienan-

bindungen haben getrennt von den Anlagen der Autobahn zu erfolgen. 

 

Vor der Errichtung von PV-Anlagen im Vorhabengebiet ist durch den Vorhabensträger 
ein Nachweis zu erbringen, dass der Betrieb der PV-Anlagen, einschl. Stromverteilung/ 

-weiterleitung keine negativen Auswirkungen auf die fernmelde- und kommunikations-

technischen Anlagen der BAB hat. Dieser Nachweis ist durch eine vollständige Beein-

flussungsberechnung mit den zuständigen Stellen der Autobahn GmbH, Niederlassung 

Ost, abzustimmen. Sollten sich im Ergebnis der Berechnung oder nach Inbetriebnahme 

der PV-Anlage Defizite in der Personen- oder Sachsicherheit sowie in der Funktion der 

Anlagen der BAB ergeben, sind entsprechende Kompensationsmaßnahmen an diesen 

Anlagen vom Vorhabensträger zu finanzieren. 

 

Die Einleitung von Oberflächenwasser aus dem Geltungsbereich des Vorhabens in Ent-
wässerungsanlagen der Autobahn ist zu vermeiden. 

 

Baustellenverkehr, Schacht- und Pflanzarbeiten oder anderweitige Arbeiten im Bereich 

der 40 Meter-Anbauverbotszone sind vorher mit der Autobahn GmbH des Bundes ab-

zustimmen, da in diesem Bereich das Fernmeldekabel der Bundesautobahn außerhalb 

des Straßengrundstücks der Autobahn verläuft. 

 

Die Photovoltaikanlagen sind so aufzustellen und auszurichten, dass eine Blendwirkung 

auf die Verkehrsteilnehmer der Bundesautobahn A 36 ausgeschlossen wird. 
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PV-Anlagen neben der Fahrbahn sind der Gefährdungsstufe 1 gemäß der Richtlinie für 

passiven Schutz an Straßen durch Fahrzeug-Rückhaltesysteme (RPS 2009) zuzuordnen. 

Damit ist gemäß RPS 2009, Anschnitt 3.3.1.1 der erweiterte kritische Abstand maßge-

bend. Dieser ist abhängig von der Höhenlage der Gefahrenstelle und beträgt an Auto-
bahnen in ebenem Gelände 20 m. Innerhalb dieses Abstandes sind gemäß RPS 2009, 

Abschnitt 3.1, Absatz 2 Hindernisse zu vermeiden. 

 

Der Abstand der Freiflächen-Photovoltaikanlagen vom äußeren befestigten Fahrbahn-

rand bestimmt sich im Ergebnis insoweit u.a. durch: 

 

- Ausschluss einer Blendwirkung durch die PV-Anlage 

 

- Gewährleistung eines An- und Unterfahrschutzes unter Beachtung der Regelung der 
RPS 2009, d.h. die Anlagen sind in einem Abstand (mindestens 20 m) zu errichten, dass 

keine zusätzliche passive Schutzeinrichtung erforderlich wird oder mit der vorhandenen 

passiven Schutzeinrichtungen die Bestimmungen der RPS 2009 eingehalten werden. Ge-

fahrenstellen der Gefährdungsstufe 1 müssten demnach mindestens mit Fahrzeug-

Rückhaltesystemen der Aufhaltestufe H2 abgesichert werden. Sofern das Unfallgesche-

hen im betreffenden Bereich eine erhöhte Abkommenswahrscheinlichkeit nahelegt, 

sind Schutzeinrichtungen der Aufhaltestufe H4b erforderlich. 

 

Für die Kreuzung bzw. die Längsverlegung von Leitungen in Straßenflächen im Eigentum 

der Bundesrepublik Deutschland (Bundesstraßenverwaltung) ist eine Vereinbarung mit 
der Autobahn GmbH des Bundes, Niederlassung Ost, abzuschließen. 

 

4. 

Zudem sind folgende anbaurechtlichen Belange zu berücksichtigen: 

 

In die Planzeichnung sind die 40 m - Anbauverbotszone sowie die 100 m - Anbaube-

schränkungszone an der BAB 36 einzuzeichnen und in der Legende diese Zonen mit Ver-

weis auf § 9 FStrG und die Bezeichnung an der Bundesautobahn zu ergänzen. Zur Ab-

standsmessung möchten wir darauf verweisen, dass das Abstandsmaß der Zonen des 

§ 9 FStrG auch an Anschlussstellenästen, an Ein- und Ausfädelungsstreifen sowie Ram-
pen und gegenüber der Zu- und Abfahrten sowie bei Raststätten/-plätzen (äußere Fahr-

bahnkante der Durchfahrtsgasse, die die BAB verbindet) gilt. 

 

Allgemeine Hinweise: 

- Längs der Bundesautobahnen dürfen jegliche Hochbauten, einschließlich Nebenanla-

gen als solche, auch auf der nicht überbaubaren Grundstücksfläche innerhalb der 40 m-

Anbauverbotszone gemäß § 9 Abs. 1 FStrG nicht errichtet werden. Dies gilt auch für 

Abgrabungen und Aufschüttungen größeren Umfangs. 

 

- Gemäß § 9 Abs. 2 FStrG bedürfen konkrete Bauvorhaben (auch baurechtlich verfah-
rensfreie Vorhaben) der Zustimmung/Genehmigung des Fernstraßen-Bundesamtes, 

wenn sie längs der Bundesautobahnen in einer Entfernung bis zu 100 m und längs der 

Bundesstraßen außerhalb der zur Erschließung der anliegenden Grundstücke bestimm-

ten Teile der Ortsdurchfahrten bis zu 40 m, gemessen vom äußeren befestigten Rand 

der Fahrbahn, errichtet, erheblich geändert oder anders genutzt werden. 
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- Für Photovoltaikanlagen gilt seit dem 29.12.2023 der § 9 Abs. 2c FStrG. Gemäß § 9 Abs. 

2c S. 2 FStrG ist das Fernstraßen-Bundesamt im Genehmigungsverfahren für eine Pho-

tovoltaikanlage zu beteiligen, wenn diese Anlage längs einer Bundesautobahn in Entfer-

nung bis zu 100 m oder längs einer Bundesstraße außerhalb der zur Erschließung der 
anliegenden Grundstücke bestimmten Teile der Ortsdurchfahrten bis zu 40 m, jeweils 

gemessen vom äußeren Rand der befestigten Fahrbahn, errichtet oder erheblich geän-

dert werden soll. Bedarf eine Anlage nach § 9 Abs. 2c S. 1 FStrG keiner Genehmigung, 

hat der Vorhabenträger das Vorhaben vor Baubeginn bei der jeweils zuständigen Be-

hörde nach § 9 Abs. 2c S. 2 FStrG anzuzeigen. Bei der Genehmigung, der Errichtung und 

dem Betrieb einer solchen Photovoltaikanlage sind gemäß § 9 Abs. 2c S. 4 FStrG einer-

seits straßenrechtlichen Belange wie die Sicherheit oder Leichtigkeit des Verkehrs, et-

waige Ausbauabsichten und Maßnahmen der Straßenbaugestaltung zu berücksichtigen. 

Andererseits sind auch die in § 2 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes genannten Be-
lange zu beachten. 

 

Bitte nehmen Sie daher in die textlichen Festsetzungen des Bebauungsplans den Hin-

weis auf, dass das Fernstraßen-Bundesamt gemäß § 9 Abs. 2c FStrG im Baugenehmi-

gungsverfahren zu beteiligen ist. 

 

- Der Aufprallschutz für abkommende Fahrzeuge gemäß RPS 2009 muss gewährleistet 

werden. Dies kann unter Berücksichtigung der Höhenunterschiede des Vorhabens zum 

äußeren befestigten Fahrbahnrand der Bundesautobahn einen Mindestabstand zum 

Schutz abkommender Fahrzeuge erforderlich machen., siehe auch oben 
 

- Die Errichtung von Werbeanlagen ist nach § 9 Abs. 1 und 6 FStrG oder § 9 Abs. 2 i. V. 

m. Abs. 3 FStrG zu beurteilen und bedarf, auch bei temporärer Errichtung im Zuge von 

Bauarbeiten, der Genehmigung oder Zustimmung des Fernstraßen-Bundesamtes. Bei 

der Errichtung von Werbeanlagen ist darauf zu achten, dass die Verkehrssicherheit auf 

der Bundesautobahn nicht beeinträchtigt wird. Werbeanlagen, die den Verkehrsteil-

nehmer ablenken können und somit geeignet sind, die Sicherheit und Leichtigkeit des 

Verkehrs zu gefährden, dürfen nicht errichtet werden. Hierbei genügt bereits eine abs-

trakte Gefährdung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs. Auf §§ 33, 46 StVO wird 

verwiesen. 
 

- Eine Gefährdung der Verkehrsteilnehmer auf der BAB 36 durch Blendwirkung der ge-

planten Photovoltaikanlage ist zu verhindern. Dies ist durch ein geeignetes Gutachten 

oder einen anderen wissenschaftlich fundierten Nachweis zu belegen. 

 

- Zur Brandvermeidung und Brandbekämpfung im Falle eines Brandes sind schlüssige 

Ausführungen, ohne gesteigerte Risiken für die straßenrechtlichen Belange (insb. zur 

Zuwegung zu der Anlage über das nachgeordnete Netz), vorzutragen. 

 

- Bezüglich der möglichen Errichtung von Zäunen - insbesondere zur Einfriedung - wird 
auf § 11 Abs. 2 FStrG verwiesen. Danach dürfen Anpflanzungen, Zäune, Stapel, Haufen 

und andere mit dem Grundstück nicht fest verbundene Einrichtungen nicht angelegt 

werden, wenn sie die Verkehrssicherheit (konkret) beeinträchtigen. Soweit sie bereits 

vorhanden sind, haben die Eigentümer ihre Beseitigung zu dulden. 
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Sonstiger Hinweis: 

Bitte beachten Sie für zukünftige Anfragen, dass für die Prüfung des Vorhabens neben 

den Unterlagen im PDF-Format, die Bereitstellung von georeferenzierten Vektor- oder 

Rasterdaten des Vorhabens unter Angabe des Lagebezugssystem inkl. EPSG Code in den 
üblichen Formaten: DWG, DXF, SHP, GeoTIFF, GeoJPEG, GPKG, FGDB oder KML erfor-

derlich ist. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

i.V.  i.A.  

Fabian Kuntze Sylvia Randt 
Geschäftsbereichsleiter Abteilungsleiterin 
Betrieb/ Verkehr Straßenverwaltung 

 

Anlage 

- Maßnahmeblatt E2 

- Maßnahmeblatt G1  

- Maßnahmeblatt G2 

- Maßnahmeblatt G4 

- Plan KISS 
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3. Änderung des Flächennutzungsplans der Welterbestadt Quedlinburg 
– Vorentwurf 
und 
Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 69 "Solarpark Luftenberge" in 
der Welterbestadt Quedlinburg - Vorentwurf 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
 
Zu den oben genannten Vorhaben nehme ich hinsichtlich der von mir zu 
vertretenden öffentlichen Belange Landwirtschaft, Agrarstruktur und Forsten 
wie folgt Stellung: 
In der Begründung zum vorhabenbezogenen B-Plan Nr. 69 wird die 
Walzengießerei Energie Quedlinburg GmbH & Co. KG als Vorhabenträgerin 
und zukünftige Betreiberin der geplanten PV-Freiflächenanlage genannt. Die 
Walzengießerei als energieintensives Unternehmen möchte den 
produktionsbedingten Strombedarf aus eigenen Anlagen, insbesondere aus 
regenerativen Energiequellen, decken. 
Das Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten (ALFF) Mitte erkennt 
die Bedeutung regenerativer Energiequellen an und auch die Bedeutung der 
Standortsicherung und Wettbewerbsfähigkeit für ortsansässige 
Traditionsunternehmen. 
Es geht aus den eingereichten Unterlagen aber nicht hervor, ob der Solarstrom 
für die Walzengießerei tatsächlich direkt aus dieser PV-Anlage südlich der A 
36 kommen wird oder ob der in dieser Anlage erzeugte Strom zur Einspeisung 
in das Netz vorgesehen ist. 
Für die vom ALFF Mitte zu vertretenden öffentlichen Belange ist es von 
entscheidender Bedeutung, ob die überplanten Flächen tatsächlich in direktem 
Zusammenhang zu den Produktionsabläufen der Walzengießerei stehen, oder 
ob die Flächenauswahl aufgrund der Einspeisevergütung gemäß § 48 (1) Nr. 
3 c, Buchstabe aa) EEG 2023 getroffen wurde. In letzterem Fall appelliert das 
ALFF Mitte eindringlich an den Stadtrat der Welterbestadt Quedlinburg, bei den 

Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Mitte 
Große Ringstraße 52   38820 Halberstadt 
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alff.mule.sachsen-anhalt.de 
 
Internet: https:// 
alff.sachsen-anhalt.de/alff-mitte/  
 
Sprechzeiten: 
Mo. - Fr. 09:00 - 12:00 Uhr 
Di. 13:00 - 15:30 Uhr 
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Hinweise zum Datenschutz unter: 
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folgenden Abwägungsentscheidungen im Bauleitplanverfahren die Bedeutung 
des landwirtschaftlichen Produktionsstandorts mit 80 Bodenpunkten 
entsprechend zu gewichten. Es ist sehr zu begrüßen, dass Firmen wie die 
Walzengießerei Energie Quedlinburg GmbH & Co. KG zukünftig ihren 
Strombedarf aus erneuerbaren Energiequellen beziehen. Es sollte aber geprüft 
werden, ob der benötigte Solarstrom nicht auf anderen, nicht-landwirtschaftlichen 
Flächen produziert werden kann. 
Sollte die Entscheidung für den Standort südlich der A 36 unumgänglich sein, 
sind die Photovoltaik-Anlagen so zu planen und zu realisieren, dass sie einer 
landwirtschaftlichen Nutzung nicht entgegenstehen. Dies ist z.B. bei bifazialen, 
vertikal aufgeständerten Anlagen oder bei sog. hochgeständerten „Agri-PV-
Anlagen“, die eine landwirtschaftliche Nutzung der Fläche weiterhin zulassen, der 
Fall. Die Erzeugung alternativer Energien darf nicht zu Lasten regionaler 
Lebensmittelproduktion gehen. 
Außerdem ist noch anzumerken, dass die Überplanung der Flurstücke 7 und 8 in 
der Flur 49 der Gemarkung Quedlinburg den vorhandenen Feldblock so zerteilt, 
dass eine schmale Spitze in Richtung der Autobahnauf- und –abfahrt 
zurückbleibt, die bei einer Verwirklichung der vorliegenden Planung kaum noch 
sinnvoll zu bewirtschaften sein wird. Die Flächenaufteilung sollte bei einer 
Standortwahl an der A 36 so erfolgen, dass keine „Restflächen“ erzeugt werden. 
 
Mit freundlichem Gruß 
Im Auftrag 
 
 
 
gez. 
C. Stock 
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Vorentwurf  zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 69 „Solarpark 
Luftenberge“ der Welterbestadt Quedlinburg - Beteiligung der Behörden und 
sonstiger Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 BauGB - Übergabe 
Auszug Planzeichnung mit eingezeichnetem Leitungsbestand 
 
 
Sehr geehrte Frau Große, 
 
vielen Dank für die Übergabe des Auszugs der Planzeichnung mit nachrichtlicher 
Übernahme unserer Freileitung. 
 
Folgende Unterlagen lagen uns zur Einsichtnahme vor: 
  

• Auszug Planzeichnung. 
 
Im Geltungsbereich des Bebauungsplangebietes befindet sich unsere 
  

• 380-kV-Leitung Lauchstädt - Wolmirstedt - Klostermansfeld 535/536  
von Mast-Nr. 186 – 188. 

  
Der Leitungsverlauf ist in den eingereichten Unterlagen enthalten. 
 
Vorbehaltlich der Annahme, dass sich die weiteren Unterlagen wie Begründung und 
Umweltprüfung noch im Planungsstand gemäß Ihrer E-Mail vom 12.12.2023 befin-
den, können wir unsere Stellungnahme wie folgt aktualisieren: 
 
Zu unserer Freileitung: 
  
Es ist ein Freileitungsschutzstreifen von ca. 27 m beidseitig der Trassenachse zu be-
achten, in welchem ein beschränktes Bau- und Einwirkungsverbot mit Nutzungs- und 
Höhenbeschränkungen für Dritte besteht. An den Freileitungsschutzstreifen grenzt 
darüber hinaus beidseitig ein Bereich (Freileitungsbereich) mit einer Breite von ca. 15 
m, in welchem eine Einwirkung auf den Freileitungsschutzstreifen durch Bau- und 
Pflanzmaßnahmen nicht ausgeschlossen werden kann. Geplante Maßnahmen sowie 
die Bautechnologie sind auch für diesen Bereich zwingend mit 50Hertz abzustimmen. 
  
Für den Freileitungsschutzstreifen ist in den Grundbüchern eine beschränkte persön-
liche Dienstbarkeit (Leitungsrecht in Abt. II, Lasten und Beschränkungen) eingetra-
gen. Nach dem Inhalt dieser Dienstbarkeit dürfen u. a. keine baulichen oder sonsti-
gen Anlagen im Freileitungsschutzstreifen errichtet werden, die den ordnungsgemä- 
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ßen Bestand und Betrieb der Hochspannungsfreileitung beeinträchtigen oder gefähr-
den. Außerdem sind je nach Nutzungsart besondere Auflagen einzuhalten.  
  
Speziell zum Bebauungsplan: 
 
Die Baugrenzen befinden sich außerhalb des Schutzstreifens. Das Plangebiet liegt 
jedoch im Freileitungsbereich unserer vorgenannten Freileitung. 
 
Zur textlichen Festsetzung 6.1 „Maßnahmefläche M1 im Geltungsbereich“: 
 
Sollte das zwingende Erfordernis der Bepflanzung des Freileitungsschutzstreifens be-
stehen ist dies nur möglich, wenn sichergestellt ist, dass der Leitungsbetrieb nicht 
eingeschränkt und keine Gefahren der Leitung für Anlagen Dritter und Personen aus-
gehen.  
 
Die in textlicher Festsetzung 6.1 festgeschriebene Höhe von 3 m bitten wir zur 
Umsetzung im Freileitungsbereich (42 m beidseits der Trassenachse) dahinge-
hend zu ändern, dass die Höhe 3 m nicht überschreiten darf. Zur Einhaltung des 
elektrischen Mindestabstandes zu unseren Leiterseilen sind genau definierte End-
wuchshöhen einzuhalten. Als Übertragungsnetzbetreiber unterliegen wir der Ver-
kehrssicherungspflicht und sind rechtlich dazu aufgefordert die technische Sicherheit 
des Übertragungsnetzes bei Unterschreitung des Abstandes durch Trassenfreihal-
tungsmaßnahmen zu wahren. 
 
Zum Punkt 2 des Vorhaben- und Erschließungsplanes „Einfriedung“: 
 
Durch die geplante Errichtung einer Zaunanlage im Nahbereich der Freileitung kann 
es zu Beeinflussungen durch die Freileitung kommen. Der Zaun ist entsprechend zu 
erden.  
 
Da der Geltungsbereich des Bebauungsplanes auch Flächen im Freileitungsbe-
reich einschließt, bitten wir um folgende Änderungen in den Planunterlagen: 
  
Folgende Änderungen sind erforderlich: 
  

• Anpassung der textlichen Festsetzung 6.1. 
• Übernahme des nachfolgenden Passus (kursiv) in die Begründung des B-

Planes 
Für jegliche Nutzungsänderungen (auch temporär) im Freileitungsbereich 
und bei Bau- und Pflanzmaßnahmen ist die Zustimmung des Leitungsbetrei-
bers beim Regionalzentrum West, Standort Wolmirstedt, Am Umspannwerk 
1, 39326 Wolmirstedt (E-Mail: leitungsauskunft-rzwest@50hertz.com) einzu-
holen. Konkrete Planungsunterlagen, z. B. über Standorte und Höhe einer 
vorgesehenen baulichen Veränderung, Bepflanzung etc., sind möglichst früh-
zeitig der 50Hertz Transmission GmbH zur Kenntnis zu geben, um die Vo-
raussetzungen zum Erteilen einer Zustimmung gemeinsam klären zu können. 

  
Wir bitten um weitere Beteiligung am Verfahren. 
 
Freundliche Grüße 
  
50Hertz Transmission GmbH 
  
  
  
Kretschmer                                     Froeb 

mailto:leitungsauskunft-rzwest@50hertz.com





